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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

AntiLarva

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Insektizid 

Spritzpulver gegen Fliegenlarven

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

Albert Kerbl GmbHFirmenname:

Felizenzell 9Straße:

D-84428 BuchenbachOrt:

Telefon: +49(0)8086-933-100 Telefax:+49(0)8086-933-23483

E-Mail: infokerbl.com

www.kerbl.comInternet:

Lieferant

Firmenname: IWETEC GmbH

Straße: Werner-von-Siemens-Str. 16

Ort: D-36137 Fulda

Telefon: Telefax:+49 661 9764-0 +49 661 9764-150

E-Mail: info@iwetec.de

Internet: www.iwetec.de/service/gefahrstoffmanagement/eg-sicherheitsdatenblatter/

Auskunftgebender Bereich: Qualitätssicherung

Mo.-Do.: 7.15-16.00 Uhr / Fr. 7.15-14.00 Uhr

1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin +49 30 30686 790

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: N - Umweltgefährlich

R-Sätze:

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und 

gekennzeichnet.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: N - Umweltgefährlich

N - Umweltgefährlich

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R-Sätze

35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden .
S-Sätze
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57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden .

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der 

Fachliteratur und durch Firmenangaben. 

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten .

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Wasserdispergierbares Pulver auf der Basis von Triflumuron (25 %)
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. AnteilBezeichnung

CAS-Nr. Einstufung

Index-Nr. GHS-Einstufung

REACH-Nr.

264-980-3 25 %Triflumuron

N - Umweltgefährlich  R50-5364628-44-0

Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H400 H410

291-331-1 >1-<25 %Methylenverknüpftes Kondensationsprodukt von Arylsulfonsäuren, Natriumsalze

R52-5390387-57-8

Aquatic Chronic 3; H412

<1-<25 %Arylethylphenylpolyglykolether

R52-53

Aquatic Chronic 3; H412

200-751-6 <5 %Butan-1-ol; n-Butanol

Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend  R10-22-37/38-41-6771-36-3

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H226 

H302 H335 H315 H318 H336

603-004-00-6

247-557-8 >1-<5 %Calciumsalz von Alkylbenzolsulfanat

Xi - Reizend  R38-4126264-06-2

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

231-545-4 >1 %Siliciumdioxid

7631-86-9

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und 

Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen .

Allgemeine Hinweise

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und, falls verfügbar, reichlich Polyethylenglykol 400 auftragen.

Nach Hautkontakt
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Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser 

spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter ausspülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen .

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt 

hinzuziehen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Aktivkohle und Natriumsulfat verabreichen. Symptomatische Behandlung. Es ist kein spezifisches 

Antidot bekannt.

Wenn eine größere Menge aufgenommen wird, sollte eine Magenspülung nur innerhalb der ersten 

beiden Stunden in Betracht gezogen werden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl. alkoholbeständiger Schaum. Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO2)

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Chlorwasserstoff (HCl). Cyanwasserstoff (Blausäure). 

Fluorwasserstoff. Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx).

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Explosions- und Brandgase nicht 

einatmen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen 

lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Berührung mit dem verschütteten Produkt oder verunreinigten Flächen vermeiden. Alle Zündquellen 

entfernen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Verschmutzte 

Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
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Die beim Umgang mit Schweißzusätzen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten . 

Hinweise auf dem Etikett und in der technischen Produktinformation beachten. 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 

waschen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Vor Hitze schützen. Alle Zündquellen entfernen. 

Staub kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Nur im Originalbehälter 

aufbewahren/lagern.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Zusammenlagerungshinweise

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3. Spezifische Endanwendungen

Insektizid

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

Siliciumdioxid7631-86-9 4 E

1(I)100Butan-1-ol71-36-3 310

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

71-36-3 Butan-1-ol (1-Butanol) U10 mg/g bButan-1-ol (1-Butanol) 

(nach Hydrolyse) (in 

Kreatinin)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Vor den Pausen und bei 

Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 

Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Korbbrille. DIN EN 166

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzhandschuhe tragen. NBR (Nitrilkautschuk). Dicke des Handschuhmaterials:  0,4 mm

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Handschutz
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Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Overalls regelmäßig reinigen lassen.

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Partikelfilter (Schutzfaktor 4) gemäß EN 149FFP1 

oder gleichwertigen Schutz tragen.

Atemschutz

weiß  - gelb

PulverAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

schwach,charakteristischGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 23 °C): 7

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelzpunkt:

nicht bestimmtSiedebeginn und Siedebereich:

nicht bestimmtFlammpunkt:

Entzündlichkeit

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Staubexplosionsfähig (modizifiziertes Hartmannrohr)

Explosionsgefahren

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Selbstentzündungstemperatur

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Nicht brandfördernd.

Brandfördernde Eigenschaften

nicht bestimmtDampfdruck:

nicht bestimmtDichte:

Wasserlöslichkeit: dispergierbar

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

nicht bestimmt

nicht bestimmtVerteilungskoeffizient:

nicht bestimmtDampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

nicht bestimmtFestkörpergehalt:

Entzündbarkeit und Brennverhalten von abgelagerten Stäuben: Brennzahl (BZ) 2: Kurzes Aufflammen ohne 

Ausbreitung

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
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10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Alle Zündquellen entfernen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unverträgliche Materialien

Siehe Abschnitt/e:  5

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

71-36-3 Butan-1-ol; n-Butanol

ATE 500 mg/kgoral

26264-06-2 Calciumsalz von Alkylbenzolsulfanat

ratLD50 4000 mg/kgoral

Reiz- und Ätzwirkung

Reizwirkung an der Haut: nicht reizend. Kaninchen 

Reizwirkung am Auge: leicht reizend   Kaninchen

Sensibilisierende Wirkungen

nicht sensibilisierend. Maus OECD 429

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

Sonstige Angaben zu Prüfungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen 

Weitere Hinweise
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lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Reste nicht in den Ausguss oder das WC 

leeren. Unter Beachtung behördlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zuführen . (gem. 

ÖNORM S2100)

Abfallschlüssel Produkt

020108 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der 

Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln; Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, 

Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei; Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die 

gefährliche Stoffe enthalten

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Wasser.   ( Gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.)

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 3077

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Triflumuron Gemisch)14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

9Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: M7

Sondervorschriften: 274 335 601

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg

Beförderungskategorie: 3

90Gefahrnummer:

Tunnelbeschränkungscode: E

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 3077

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 9

M7Klassifizierungscode:
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274 335 601Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

9Gefahrzettel:

274, 335, 966, 967Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ): 5 kg

F-A, S-FEmS:

Freigestellte Menge: E1

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-Nummer: UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

914.3. Transportgefahrenklassen:

III14.4. Verpackungsgruppe:

9Gefahrzettel:

A97 A158 A179Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G

956IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

400 kgIATA-Maximale Menge - Passenger:

956IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

400 kgIATA-Maximale Menge - Cargo:

Freigestellte Menge: E1

Passenger-LQ: Y956

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

14.5. Umweltgefahren

jaUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusätzliche Hinweise

Zu beachten: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

2 - wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

Zusätzliche Hinweise

WHO-Klassifizierung: III

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der R-Sätze (Nummer und Volltext)

10 Entzündlich.

22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

38 Reizt die Haut.

41 Gefahr ernster Augenschäden.

50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

52 Schädlich für Wasserorganismen.

53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 

Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 

Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 

Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 

das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 

unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt , soweit sich hieraus nicht 

ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

Hinsichtlich erforderlicher Schutzausrüstung verweisen wir auf unsere Produkte aus dem Bereich 

"Persönliche Schutzausrüstung".

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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